
an die

Ungarn.

Wir Ferdinand der Erste,
konstitutioneller Kaiser von Oesterreichu. s. w.
Ungarns/des Großfürstenthums Siebenbürgen/ sowie aller Nachbarlän
der Reichsbaronen, kirchlichen und weltlichen Würdenträgern/ Magnaten und
Repräsentanten/ die auf dem von Uns in derk. Freistadt Pesth zusammenberufe'
nen Reichstage versammelt sind/ Unfern Gruß und Unser Wohlwollen.

Zu Unserem tiefen Schmerz und Entrüstung hat das Repräsentantenhaus
sich durch Ludwig Koffuth und seine Anhänger zu großen Ungesetzlichkeiten ver¬
leiten lassen/ sogar mehrere ungesetzliche Beschlüsse gegen Unseren königlichen
Willen zum Vollzüge gebracht/ und neuerlich gegen die Sendung des von Uns
zur Herstellung des Friedens abgeordnetenk.Commiffärs/ Unserem Feldmarschall-
Lieutenant Grafen Franz Lamberg/ bevor derselbe nur Unsere Vollmacht vor¬
zeigen konnte/ am 27. September einen Beschluß gefaßt/ in Folge dessen dieser
Unser königlicher Commissär von einem wilden Haufen auf öffentlicher Straße
mit Wuth angegriffen und auf die grauenvollste Weise ermordet wurde. Unter
diesen Umständen sehen Wir Uns/ Unserer Königlichen Pflicht zur Aufrechthal¬
tung der Sicherheit und der Gesetze gemäß/ genöthigL, folgende Anordnungen
zu treffen/ und deren Vollziehung zu befehlen:

Erstens . Lösen wir hiermit den Reichstag auf/ so daß nach Ber
öffentlichung Unseres gegenwärtigen Allerhöchsten Rescriptes derselbe allsogleich
seine Sitzungen zu schließen hat.

Zweitens . Alle von Uns nicht sanetionirten Beschlüsse und Verord
nungen des gegenwärtigen Reichstages erklären Wir für ungesetzlich/ ungittig
und ohne alle Kraft.

Drittens . Uuterordnen Wir dem Oberbefehle unseres Banus von
CroatiM/ Slavonien und Dalmatien, Feldmarschall Lieutenant Baron Joseph
Jellachich/ hiermit alle in Ungarn und seinen Nebenländern/ so wie in Sieben
bürgen liegenden Truppen und bewaffneten Körper, von welch immer Gattung,
gleichviel, ob diese aus Rationalgarden oder Freiwilligen bestehen.



Viertens . Bis dahin, wo der gestörte Friede und die Ordnung im Lande
hergestellt sind, wird das Königreich Ungarn den Kriegsgeseßen unterworfen, da
her den betreffenden Behörden die Abhaltung von Comitats-, städtischen oder Di-
stricts-Congregationen einstweilen eingestellt wird.

Fünftens . Unser Banus von Croatiew Slavonien und Dalmatien, Jo¬
seph Baron Jellachich, wird hiermit als bevollmächtigter Commiffär Unserer Kö¬
niglichen Majestät abgesendet, und ertheilen Wir ihm volle Macht und Wirksam¬
keit, damit er im Kreise der vollziehenden Gewalt die Befugnisse ausübe, mit wel
chen er in gegenwärtigen außerordentlichen Umständen als Stellvertreter Unserer
Königlichen Majestät begleitet ist.

In Folge dieser Unserer Allerhöchsten Bevollmächtigung erklären Wir,
daß all dasjenige, was der Banus von Croatien verordnen, verfügen, beschließen
und befehlen wird, als mit Unserer Allerhöchsten Königlichen Macht verordnet,
verfügt, beschlossen und befohlen anzusehen ist; daher Wir auch allen kirchlichen.
Civil und Militärbehörden,Beamten, Würdenträgern und Bewohnern, weß im¬
mer Standes und Ranges unseres Königreiches Ungarn, Siebenbürgens und aller
Nebenländer, hiermit Allergnädigst befehlen, daß sie den durch Baron JMch
Jellachich als unseren bevollmächtigtenk. Commiffär unterschriebenen Befeybm
in Allem ebenso Nachkommen und gehorchen, als sie unserer königlichen Majestät
zu gehorchen verpflichtet sind.

Sechstens . Insbesondere tragen Wir unserem königlichen Commiffär
auf, darüber zu wachen, daß gegen die Angreifer und Mörder unseres königl.
Commiffärs, Grasen Franz Lamberg,  so wie gegen alle Urheber undEheil-
nehmer an dieser empörenden Schandthat nach der vollen Strenge der Gesetze
verfahren werde.

Siebentens.  Die übrigen laufenden Geschäfte der Civil-Verwaltung
werden einstweilen von den, den einzelnen Ministerien zugewiesenen Beamten nach
Vorschrift der Gesetze geführt werden.

Wie sofort die Einheit der Wahrung und Leitung der gemeinsamen Inter
essen der Gesammt Monarchie auf bleibende Weise hergestellt, die gleiche Berech¬
tigung aller Nationalitäten für immer gewährleistet, und auf dieser Grundlage
die Wechselbeziehungen aller unter unserer Krone vereinigten Länder und Völker
geordnet werden sollen, wird das Geeignete mit Zuziehung von Vertretern Mer
Lheile berathen und im gesetzlichen Wege festgestellt werden.

Gegeben zu Schönbrunn den3. Oktober 1648.

Ferdinand m. p.

Adam Wc/Ly m. p.
Minister -Präsident.

Gchntckt bkt.Frwt Edl« ,von Scheid.
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